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Grundsätzlich würde ich das auch ablehnen aber ob es verhältnismäßig ist, ist aus
meiner Sicht dann eine Entscheidung von Politik und Gerichten. Was wäre wenn die
Sterblichkeit bei 50% liegen würde? Wäre dann die Anwendung von unmittelbaren
Zwang auch verboten? Ich verstehe es so, dass es grundsätzlich die Möglichkeit gibt.
Die konkrete Situation muss dann natürlich geprüft werden. Aber das es generell nicht
verhältnismäßig ist, glaube ich nicht.

Auch hierfür gibt es mildere Mittel, mit denen im Verwaltungsrecht gearbeitet werden kann,
z.B. das Verbot von Besuchen für bestimmte Einrichtungen oder Ausgangssperren für
Ungeimpfte. Auch Quarantänemaßnahmen wären ein milderes Mittel. Diese wiederum lassen
sich durch Zwangsmittel durchsetzen, die aber dann weniger tief in Grundrechte eingreifen. Es
gibt bislang keinerlei Hinweise darauf, dass die Rechtssprechung die Anwendung unmittelbaren
Zwangs zur Impfung von Personen stützen würde, aber eine ganze Reihe von Hinweisen darauf,
dass ein so starker Eingriff in Art. 2 GG in den bisherigen Situationen nicht gerechtfertigt
scheint.

Ich finde es daher nicht sinnvoll, hier freimütig zu behaupten:
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Unser Rechtssystem würde es auch erlauben die Person mit körperlichen Zwang zu
impfen.

Ich bin mir sicher, dass du keinen einzigen Fall finden wirst, in dem die Verhältnismäßigkeit
einer solchen Maßnahme zur Durchsetzung einer Impfpflicht gegenüber Personen durch ein
deutsches Gericht bejaht wurde.
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